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ANLAGEn 

Änderungen des PersonaIstaiufs der Verefnten Nationen 

Artikel 3.3 

Die zweite ThbeIle unter Buchstabe b) Ziffer I) ist durch 
folgende Tabelle zu eJ:SeIZeIl: 

P~dle"'dm! 
~_8Ind 

;.~ ....... - =: - SI5'OOOp ........... 9,0. 12,4 - $ 5.000p.a. ........ 21.0 26,9 - $ 5.ooop ........... 25,0. 30,3 - 5 5.000p ........... 29.0 34,6 - $ 5.000p ........... 32,0. 36,9 - $lo..OOOp.a. •••••.• , 3S,II 40,5 - $Io'OOOp ........... 'R11 42,7 - $10.000 p.a. ........ 39,0. 44,5 - 510.000p.a. •••••••• 40.0. 45,4 - $15.000 p.a. ........ 4111 46,0 - $ :!D.OOO p.a. ........ 42,0 so.o 
ADe - abgahepIIlcJdigmt 
lIezOge ...................... 42,0 S2,S 

ANLAGEm 

R6he der KInderzuIage und der ZnIage fIIr UnterJmIts. 
berechtigte zweiten Grades 

("'~) 

Za1age/llr -
üm4 W6bnmg K/nd4r. =:'~...J! 1#fDse 

BeIgieII beIgIschor l'l1IIIc 56.721 18.140 

IlI!lemark -- 10..661 2,082 

D ' J ....... Dealsoho Mark 3.Z18 1.176 - f'ratwasJscbcr Fmnc 8.195 2.719 

~ französisclw Fmnc 8.195 2.719 

1rIam1 -- 92S 303 I_ 
V .. 322.196 146.370 

LuemImrg Luumburger l'l1IIIc 56.721 18.110. - f'mrz&dsclw f'auIc 8.195 2.719 

NiI:dodam!o boll!tmftscher Gulden 3.614 1.231 

0s!mr0Icb SchIDlng 22.534 8.435 - -- 2.718 1.211 

VeaoIoIgIo- ... 
AmodloaIlJld Cbrlgo IJS.DoDar 1.400 500 
LI!ndeI' 

49/224. PensIoDSSjslem der Vereinten Nationen 

Die GeneralverstI1J1lJ1bmg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/242 vom 
21. J)ezember 1990, 461192 vom 20. Dezember 1991. 47/203 
vom 22. Dezember 1992 sowie 4l1fl24 und 48I22S vom 
23. Dezember 1993. 

1IIJCh Belumtlbmg des Berichts des Gemeinsamen Rates fDr 
das PensiOJl8Wesen der Vereinteo Nationen fDr das Jahr 1994 
an die Generalversammlung und an die Mitgliedorganisationen 
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo Nationen67, 

des Kapitels Iß.A des Berichts der Komml!!!ilon fDr den inter
nationalen öffentlichen DienstfDrdasJahr 19946

'. des Berichts 
des GeneralsekretlI über die Kapltalanlagen des Fonds" und 
des damit zusammenhiingenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fDr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

I 

VERSIClIBRUNG5MATHBMATI8CIm FIlAGI!N 

unter Hinweis anf Abschnitt TI ihrer Resolution 47/203 und 
Abschnitt TI ihrer Resolution 48J22S, 

1. beg,.qjlt mit Genugtuung die Änderungen. die der 
Gemeinsame Rat fDr das Pensionswesen der Vereinteo 
Nationen als Antwort auf die Ersuchen des Beirats der exter
nen Rechnnngsprilfer und gemäß den Erörterungen mit dem 
Rat der Rechnungsprilfer bei der Vorlage der Brgebnisse der 
Bewertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo 
Nationen zum 31. Dezember 1993 vorgenommen hnt, um 
a) die Bewe:rtungsergebni sowohl in Dollar als auch in 
Form von Prozentslllzen der ruhegehaltsfähigen BezlIge 
anzugeben, b) zusätzliche Angaben zum Wert der Aktiva und 
Passiva sowie c) Erkll!rungen des Berntenden Versicherongs
mathematikers und des Ausschusses der Versicherungs
mathematiker über das Ausreichen der Aktiva des Fonds zur 
Abdeckung der laufenden und prognostizierten Verbindllch
keiteo aufZunehmen; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Bewertung des Fonds 
zum 31. Dezember 1993 zum Ausdruck kommenden Erhö
hung des versichenmgsmatbematischen Ungleichgewichts von 
(),S7 anf 1.49 Prozent der ruhegehaltsflIhgen Bezüge, von den 
Faktoren. die zur Erhöhung des Ungleichgewichts beigetragen 
haben, insbesundere die steigende Lebenserwartung der 
Rohegehaltsernpflinger. sowie von den Bemerkungen des 
Beratenden Versicherungsmatbematikers, des Ausschusses der 
Versicherungsmathernatilmr und des Rates zu den Bewertungs
ergebnissen; 

3. nbnmt Insbesondere KenntnIs von den Meinungen des 
Beratenden Versicherungsmatematilrers und des AnsuchU$$ll$ 
der Versichernngsmathematiker, die in den Anhängen IV 
beziehungsweise V des Berichts des Rates67 wiedergegeben 
werden, wonach zum 31. Dezember 1993 keine Notwendigkeit 
von AusgleicbszahlllDgen fDr Fe~ gemäß Artikel 26 
der Satzung des Fonds gegeben war und der derzeitige 
BeitIagssatz von 23,7 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge 

" ()jftI;Iß1Jn Protokoll der GenmJlversammlung. NBU1I1l1UMerdtiste 
TaB/MIS. Bet!Ds. 9 (A/49/9) • 

.. A/c.5I49J3, 

" A/49/S76. 
" JSPB/G.4IRev.14, 
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bis zu einer ÜLe.tpxllfung zum Zeitpunkt der Dllcbsten Be
wertung am 31. Dezember 1995 beibehalten werden kann; 

4. nimmt Kenntnis von der vom Rat vorgenommenen 
ÜberprIlfung des ZjpGatms und der Sterbetafel zur Ermittlung 
des bei der teilweisen Umwandlung des Ruhegebaltsanspxucbs 
auszahJbaren Pauscbalbetrags sowie von seinen BeschlOssen, 
gemliß Artikel 11 der Satzung des Fonds, a) den derzeitigen 
Zinssatz von 6,5 Prozent beizubehalten, der von dem S!lIndi
gen Ausschuß des Rates 1995 überpriIft werden soll, und 
b) den Ausschuß der Versichenmgsmathematik zu ersuchen, 
unter Zugrunde1egung der bei der versicherungsmathemati
sehen Bewertung des Fonds zum 31. Dezember 1993 an
genommenen Lebenserwartung eine für beide Geschlechter 
geltende flberarbeitete Sterbetafe1 zu erarbeiten, die dem 
Ständigen Ausschuß zur Billigung vorgelegt und ab 1. Juli 
1995 bei der Festsetznng des bei der teilweisen Umwandlung 
des Ruhegebaltsansprucbs zahlbaren Pauschalbetrags Ver
wendung finden soll; 

5. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 eine Anhebung 
der Höchstzahl der anrechnungsfilhigen Beitragszeiten, was 
bedeutet, daß Beitragszeiten aber 35 lahre hinaus, die ab 
1. lu1i 1995 erworben werden, mit einem jährlichen Steige
rungssatz von 1 Prozent angerechnet werden, bis zu einem 
Höchstsatz von insgesamt nicht melJr als 70 Prozent, und 
ändert demgemlIß mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 den A
rtikel 28 der Satzung des Fonds, wie in Anlage I dieser 
Resolution dargelegt; 

6. stimmt den vom Rat gemäß Ziffer 13 der Satzung des 
Fonds gebilligten Abkommen aber die iibertragung von 
Ruhegebaltsanspxftchen mit der Asiatischen Entwicklungshank 
und der Europl!ischen Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung zu, mit dem Ziel, wie in Anlage VII zum Bericht des 
Rates dargelegt, die Koutinuitlit der Ruhegebaltsansprllche 
zwischen dem Fonds und den genannten Banken sicher
zustellen"'; 

n 
RUHI!GI!HALTSFÄlßGE BEZÜGE 

unter Hinweis auf Abschnitt n ihrer Resolution 451242, 
Abschnitt m ihrer Resolution 46/192 und die Abschnitte IV 
und VI ihrer Resolution 4711JJ3, 

bi/Ugt mit Wirkung vom 1. April 1995 die in Anlage I 
dieser Resolution enthaltenen Änderungen von Artikel 54 der 
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen, nämlich die neueste Thbelle der ruhegebaltsfiihigen 
BezfIge der Bediensteten des Höheren Dienstes und der oberen 
und obersten Rangebenen, die Festlegung der ruhegehalts
fähigen Bezllge der nichteingestnften Amtsträger und der 

. Mitglieder in der Laufbahngruppe Felddienst und die FestIe
song der Voraussetzungen und des Umfangs der Ruhegehalts
flIhigkeit zusIItzlicher Besoldungsstnfen für besondere Leistun
gen und/oder lange Dienstzeiten: 

m 
l'ENsIONSANPASSUNGSSYSTBM 

unter Hinweis auf Abschnitt IV ihrer Resolution 46/192, 
Abschnitt V ihrer Resolution 471203 und Absehnitt I ihrer 
Resolution 48/225, 

1. nimmt Kenntnis von den vom Gemeinsam"" Rat für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen vOQlCDommeDen 
ÜberprIIfungen, die in Abschnitt VI seines Berlchts be
schrieben siitd"', betteffend verschiedene Aspekte des Pen
sionsanpassungssystems, sowie von seiner Absicht, auf seiner 
Dllcbsten ordentlichen 'IlIgnng im lahre 1996 znslItzIiche 
Untersuchungen vorzunehmen; 

2. nimmt atfIJerdem Kenntnis von den BqJebnlssen der 
ersten vom Rat vOQlCDommenen Analyse der Kosten der am 
1. April 1992 in Kraft geIletenen längerfristigen Änderung des 
Pensionsanpassungssystems. bei der die tstsIlcblichen Kosten 
im Zeitraum vom 1. April. 1992 bis 31. MIirz 1994 zugrunde 
gelegt wurden, die langfristige geschlitzte Kosten von 
Q,26 Prozent der ~lsf!Ibjgen BeziIge mgab, gegenüber 
der frftheren Schiitzung von Q,30 Prozent, sowie von der 
Absicht des Rates, diese Angelegenheit auf seiner nlk:hsten 
ordentlichen 'Ihgung unter Zugrundelegung der zweiten 
Bewertung der tstsäcblichen Kosten im Kontext der Be
wertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen zum 31. Dezember 1995 weiter zu prIlfen; 

3. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 die Vermin
derung der in Ziffer 166 des Berichts des Rates beschriebenen 
'I20-Prozent-Obergrenze" im Rahmen des Pensionsanpas
sungssystems auf 110 Prozent für am oder nach dem 1. lu1i 
1995 ausscheidende Versicherte und die sich daraus er
gebenden Änderungen im Pensionsanpassungssystem, die in 
Anlage n zu dieser Resolution aufgefilhrt sind; 

4. billigt atfIJerdem mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 die 
Anwendung der am 1. April 1992 in Kraft gettetenen Iängel'
fristigen Änderung des Pensionsanpassungssystems auf 
Bedienstete des Allgemeinen Dienstes und der yergIeichbaren 
Lautbahngruppen, die sich daraus ergebenden· Änderungen in 
der Thbelle der Koeffizienten fiIr den Lebenshaltungskosten
ausgleich und der Thbelle der Sonderanpassungen für kleine 
RuhegehlUter gemäß Abschnitt E des Pensionsanpassungs
systems und die sich daraus ergebenden ÄnderÜngen des 
Pensionsanpassungssysterns, die in Anlage n zu dieser 
Resolution aufgefilhrt sind; 

S. nimmt Kenntnis von dem sowohl vom Rat als anch 
von der Kommission für den internationsIen öffentlichen 
Dienst gefaßten Bescl!1uß, die Vorlage von Empfehlungen 
betreffend milgliche Andernngen in dem Sonderindex für 
Ruhegebaltsenipfilnger an die Oenerslversammlung im Kon
text der umfassenden ÜberprlIfung der ruhegebaltsfllhigen 
BezUge und der sich daraus ergebenden RuhegehlUter der 
verschiedenen Besoldungsgruppen bis 1996 ZUIIlckzusteUen; 

IV 

AUFNAHMBDES INTBRNATIONALBN ZmlTRUMS FIlR 
GBNTBClINIK UND BIOTBCHNOLOOIB 

beschlü:fJt, im Einklang mit Artikel 3 der Satzung des 
Fonds dss Internationale Zentrum für Gentechnik und Bio
technologie mit Wirkung vom 1.18Ouar 1996 als Mitglied in 
den Gemelnsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
aufzunehmen, unter der Voraussetzung, daß dss Zentrum vor 
diesem Datum ein PersonaIstatnt und eine Personalordmmg 
sowie Oehahstabellen annimmt, die dem gemeinsamen System 
von OehlUtem und anderen BeschiiftigungMedingungen 
entspxechen; 
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v 
VBRWALTUNGSKOSTIlN 

genehmigt zusIItzliche Ausgaben direkt zu Lasten des 
Clemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen in Höhe 
von 390.200 US-Doßar netto :tiIr den Zweijahreszeitrawn 
1994-1995 :tiIr die Verwaltung des Fonds; 

VI 

SONSTIGBFRAGBN 

1. er.rucht die MitgIiedorganis des Gemeinsamen 
Peosionsfonds der Vereinten Nationen, den Exekutivsekretllr 
des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen und den 
Kanz1er des Verwa1tungsgerichts der lotematitioalen 
Arbeitsorganjsation gemllB Abschnitt V1 Ziffer 7 der Resolu
tion 48/224 der Geoera1versammlung, den Fonds von allen 
anblingigen Rechtssacben, die:tilr den Fonds uomitteIbare oder 
mittelbare Folgen haben können,· in Kenntnis zu setzen, um 
sicherzustellen, daß die loteresseo des Fonds angemessen 
vertreten sind; 

2. steHt mil Befriedigung fest, daß der Rat der Rech
nwigsprllfer unter anderem erklllrt hat, daß die Vorlage der 
Rechnoogsabschllisse des Fonds :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 im Einklang mit einer ReIhe der Normen :tiIr das 
Rechnungswesen im System der Vereinten Nationen erfolgt 
ist, und ersucht darum, daß die vom Rat der Rechnungsprüfer 
in dieser Hinsicht empfohlenen Änderungen so bald wie 
möglich umgesetzt werden, damit die Rechnungsabschllisse 
diesen Normen voll entsp:recheo; 

3. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Gemein
same Rat :tiIr das Pensionswesen der ~inten Nationen 

. bezi1glich einer Empfehlung des Rates der Rechnungsprüfer 
getroffen hat, eine inteme Revision einzurichten, sowie von 
den diesbezüglichen Stellungnabmen des Beratenden Aus
schusses :tiIr Verwaltungs- und Hausha1tsfragen"; 

4. ersucht den Gemeinsamen Rat fI1r das Pensionswesen 
der Vereinten Nationen, der Generalversamm1ung im Kontext 
der revidierten Voranschläge :tiIr den Zweijabreszeitraum 
1994-1995 und der Voranschllige :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 über die fI1r die interne Revision des Fonds 
getroffenen Vorkehrungen und deren Kosten Bericht zu 
erstatten; 

S. ersucht den Rat m4Jerdem, die Überwachungs- und 
Kontrollverfahreo :tiIr Zahlungen aus dem Fonds, namentlich 
auch die Verfahren :tiIr die Zahlung von Wltwen- und Wrtwer
geld, im Hinblick auf die SlIIrkung des Nachprllfungsptozesses 
weiter zu überprtlfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
einundfilnfzigsten 'IlIgung darllber Bericht zu erstatten; 

6. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rates in 
Abschnitt V1l seines Berichts'" zu den Eingaben, die nach wie 
vor von ehemaligen Fondsmitgliedero eingehen, die von der 
Anwendnog der mit der ehemaligen Union der Sozia1istischen 
Sowjetrepubliken, der ehemaligen Ukrainischen Sozialisti
schen Sowjetrepublik und der ehemaligen Bjelorussischen 

. SoziAlistischen Sowjetrepublik bestehenden Abkommen über 
die Obertragung von Anspti1chen betroffen sind. sowie von 

'11 A149I576,_VI. 

den Schritten, die der Rat über seinen SekretIir bisher unter
nommen hat, um mit der Stlindigen Vertretung der Russischen 
F!lderation bei den Vereinten Nationen sowie mit den zustiin
digen einzelstaatlichen Behörden Koosultationen aufzunehmen 
mit dem Ziel, festzustellen, in welchem Umfang die im 
ZlIsammeobang mit der Auslegung und Anwendung der 
Abkommen entstandenen Probleme gelöst werden kllnoeo; 

7. stellt fest, daß der Fonds, wie die Abkommen dies 
verlangen, den versicherungsmathematiscben Gegenwert der 
erworbenen Rnhegehaltsansprilche einzelner ehemaliger 
Mitglieder an den Fonds :tiIr soziale Sicherheit der ehemaligen 
Union der Sozia1istischen Sowjetrepubliken übertragen bat; 

8. begrqpt die Schaffung einer Arbeitsgruppe. der 
hochrangige Vertreter der zustiindigen Ministerien und 
Instan7l\1l der Russiscbß1\ Föderation sowie Vertreter ehemali
ger Fondsmitglieder angehören und die den Auftrag hat, sich 
mit den genannten Problemen zu befassen; 

9. fordert alle betroffenen Parteien mif, ihre ßemllhungen 
um die Lösung der im Hinblick auf die Auslegung und 
Anwendung der drei Abkommen entstandenen Probleme in 
einer Weise fortzusetzen, die mit Buchstaben und Geist der 
Abkommen vereinbar ist; 

10. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Rates, zum 
gegenwilrtigen Zeitpunkt keine Änderungen der Mitgliedelzahl 
und der Zusammensetzung des Rates und seines S1Iiodigen 
Ausschusses VOIZUSCh1ogeo, die Frage jedoch weiter ZU prIIfen. 
und der Generalversamm1ung auf ihrer dreiundfiJnfZigste 
Thgung 1998 einen weiteren Bericht über die.Angelegenheit 
vorzu1egen; 

11. nimmt außerdem KenntnIs von den Bemerkungen des 
Rates zur 'IW1nabme an den Ratstagungen und zu der Hliufig
keit der Sitzungen des Ständigen Ausschusses und der 'Ibil
oabme daran sowie von den Aoderungen in der GeschlIfts
ordnung des Fonds, was die Teilnahme an den Sitzungen des 
Stiindigen Ausschusses betrifft; 

12. nimmt ferner Kenntnis von den sonstigen im Bericht 
des Rates behandelten Angelegenheiten; 

VII 

KAPrrALANLAGIlN DES FoNDS 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des Geoera1selaetiI 
Ober die Kap~ des Gemeinsamß1\ Pensioosfonds der 
Vereinten Nationen und von den vom Gemeinsamen Rat:tilr 
das Pensiooswesen der Vereinten Nationen abgegebenen 
Bemerkungen zu den Kapitalanlagen des Fonds und den 
Depotverwahrungsregelungen :tiIr das Fondsverm6geo sowie 
zur Mimliodschaft und zur Mitg1iederzahl des An1ageaus
sc~"!';---

2. begriißt jeden Vorschlag zu der Frage, wie die 
langfristige WerteDtwickiung des Fonds inZukuoft verll r ert 
und überprl!ft werden klinnte, unter Berilcksichtigung der 
Interessen der Mitglieder, der Größenordnung der BeIrIige, um 
die es geht, und der feststehenden Kriterien der Sicherheit, 
Rentabilität, Liquidität und Konvertibilität, und bittet den 

"0ßI1JelIes ProtokoU der Genera/v.,..""".z."g. N~ 
TtJBUIIg. BeIlag. 9 (A14919J, Abschnltt IV. 



Generalsekretllr in dieser Hinsicht, die Regelungen fIlr die 
institutionelle Beratung zu flberpriJfen; 

3. ersucht den GeneralsekretlI in kDnftigen Berichten an 
die Generalversammhmg Ober die Kapitalanlagen des Fonds 
eine vo1lstllndigere Analyse der Wertentwicklung dieser 
Kapitalanlagen und deren wichtigster Komponenten vor
zulegen, insbesondere gegebenenfa\1s Möglichkeiten zum 
Vergleich der Wertentwicklung mit einsch1llgigen Bezugs
werten und anderen Pensionsfonds; 

4. stellt mit Genugtuung fest. daß die neuen Depot
verwnhnmgsregelungen unter anderem voraussichtlich zu 
Kosteneinsparungen fIlhren werden, und ersucht den ·Ge
nera1aekretlir. die Kosten dieser Regelungen laufend zu 
verfolgen und dabei die Depotverwahnmgsosten anderer 
Pensionsfonda zu betilcksichtigen; 

5. stellt mit Befriedigung fest, daß mehrere Mitgliedatan
ten, die bisher keine Steuerbefreiungen fIlr Einnabmen aus den 
Kapitalanlagen des Fonda gewährt hatten, beschlossen haben, 
solche Befreiungen zu gewlIhren, und appelliert an diejenigen 
Mitgliedstaaten. die keine solche Befreiungen gewlibren, alle 
nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um dies so 
bald wie möglich zu ton. 

ANLAGE I 

95. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

Änderung der Satzung dfs GemeJnsamen Penslonsfonds 
der Vereinten Nationen 

ArtIkel 28 
Ruhegehalt 

Buchstabe b) ili) ist durch folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Mb) ili) durch Multip1ikntion der 2S darauft'olgenden 
~ahre des Ve:sicberten mit 2 Prozent aeiner 
letzten Durchachnittsbezilge; und" . 

Ein nener Buchstabe b) iv) mit folgendem Wortlaut ist 
hinzuzufilgen: 

Ob) iv) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
~ahre des Versicherten mit 1 Prozent aeiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. ° 

Ein neuer Buchstabe c) ili) mit folgendem Wottiaut ist 
binzuzufiIgen: 

"c) ili) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
Beitragsjahre des Venlicherten mit 1 Prozent seiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. " 

ArtIkel 54 

Ruhegehaltsfllhige BezfJge 

Buchstabe b) ist dutcb folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Ob) FIIr Venlicberte des Höheren Dienstes und der oberen 
und ohe!sten Rangebenen gilt mit Wirkung vom 1. November 
1994 die in der nachstehenden Anlage B wiedergegebene 
'IlIbe11e der ruhegeha1tsfIIhgen BezI1ge, Die Anpassung dieser 
Tabe11e erfolgt zum selben Zeitpnnkt wie die Anpassung der 
Nettobezilge der Bedienateten des Höheren Dienstes und der 
oberen und oberaten Rangebenen in New Yotk. Die ruhe
gebaltsfl!bigen BezI1ge werden um einen einheitlichen Prozent
satz angepaßt, der dem von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst festgelegten gewogenen Mittel der 
prozentualen Schwankung der Nettobezilge entspricht. ° 

Der folgende Wortlaut ist hin71JzufI1gen: 

·c) i) Ffir Veraicherte, die am oder nach dem I. AprlII99S 
als nichtelngestufte.Amlstdlger ernannt oder gewllh1t 
werden. werden die ruhegebaltsflihigen Bezlige von 
dem mstllndigen beschlußfassenden Organ, das anch 
ihre übrigen Beschllftigungabedingungen festlegt, im 
Einklang mit der von der Kommission fIlr den interna
tionalen 6ffent1ichen Dienst empfohlenen und von der 
GenetalveraammIung befIlrwotteten Methodik festge
legt und danach im Einklang mit dem unter Buchstabe 
b) bescbriebenen Verfabten angepaßt; 

ü) FIIr Veraicherte. die am 31. MiIrz 1995 als nicht
eingestufte Am1Striiger IlItig sind, werden die ruhe
gebaltsfilhigen BezOge ohne Anpassung beibehalten, 
bis ihre Höhe von den ruhegebaltsfllhigen BezOgen 
Ilberachritten wird, die sich aus der Anwendung der in 
Ziffer i) genannten Methodik ertechnen; 

d) Ffir Veraicherte der Laufbabngtnppe Felddienst gilt 
mit Wirkung vom I. November 1994 die in der nnchstehenden 
Anlage C wiedergegebene Thbelle der ruhegehaltsfilhigen 
BezOge, die danach im Einklang mit dem untet Buchstabe b) 
bescbriebenen Verfahren angepaBt wird; 

e) Ffir Venlicherte. die dem Fonds am oder nach dem 
1. Januar 1994 beitreten oder wieder beitreten, werden keine 
zusIItzlichen Besoldungastufen gewährt, die Ober die höchste 
Besoldungaatufe der Thbelle des ruhegebaltsfilhigen Brutto
gebalta oder der Thbelle der ruhegebaltsfilhigen BezIige 
hlnnusgehen, die im Einklang mit der von der Generalver
sammlung auf Empfehlung der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst gebilligten Methode festgelegt 
wurden. Nicbtadestoweniger werden zlIslItzliche Besoldungs
stufen. die einem Bedienateten in Übereinstimmung mit den 
Bemmmllngen des entsprechenden PersonaJstatuta bezie
hungaweise der Peraonalotdnung einer Mitgliedotganisation 
gewährt werden, der Vot dem 1. Januar 1994 im Dienst dieser 
Organisation atand, vom Fonds fIlr die Zwecke der Ermittlung 
der Ruhegebaltabeitrllge und des Ruhegehalta anerkannt.· 



VB. ResoIgfforrere _ FilDfter A.ussdnJ8 

Anlage B ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

ANLAGEB 

Tabelle der ruhegehaltsftihlgen BeVlge fllr Bedienstete des HlJheren DIenstes 
und der oberen und abersten Rangebenen 

(In US-DolJIJr) 
(GflltIg ab 1. November 1994) 

• u ~ 

• 11 'm I a m IV l VI va vm a " ltI l!! ltIII ltIV Jr:V 

IV; 
IJGS ••••••••••••••••••••• 156.1Jj 

.,. , n..-II 
BGS ••••••••••••••••••••• , ....... --~% •••••••••••••••••••••• 12OJI31 123.738 126.4'/' 129.310 132.212 13>.'10 --1).1 ••••••••.••••.•••••••• , ...... ....... 111.419 113.834 11 ..... 118.'158 121.131 ,...... 111!.022 

Vcr-t • B I 
p..s .•••••..•.•.••.••••.•• !I4.S1'I ...744 .... ,. ,- 1113.126 , ...... 107.321 '''''19 '12.OS5 114.t!2 ,...,.. , ...... !2II.6l!' 

Ver .... • I P-4 •••••••••••••••••••••• 77.753 19.814 8' .... 83.8" 859.l6 07 .... !10.006 92.3>9 94.4n ... 712 """" 100322 '02.483 - 106.!N6 v_ 
P4 ...................... 63.710 6S.688 67_ 69. ... 71 .... 73.'63 7!.141 11.$11 79.063 8U!4 82.688 84!113 86.402 88333 9Il3OI 

V .. I • ,.2 ...................... 51.492 53.137 54.695 ,..... 5S.034 ,..5>6 61.21. 6$.1'" 65JII1 <6.665 67 .... 69.27. 

V ... ' • ! . 
Pol ••.••.•••. •••••••••••• 40.378 .L704 42.!1112 44.243 ..".,. ...., 41.344 50.277 51 .... 53.397 

Die folgende Anlage C ist der Satzung des Fonds hinzuzut'ltgen: 

ANLAGEC 

lbbelle der ruhegehal.t:ifilhlgen BeVlgefilr Bedienstete In der Laujbahngruppe FelddJenst 

(In US-Dollar) 

(GflltIg ab 1. November 1994) 

• U a ~ 

• 11 III1J'11111 n m IV v VI vn vm IX X Xl xn X1R XlV xv 

... 7 7 .... ' 76.712 ....... ...... 83.0'6 ...... 87.119 89 .... 9L34' ...... 95.3TI 97..., 

.... 6'_ ...... 64.365 M.745 67.126 tI8.5IItI ...... 7'.2$1 72.646 74J128 '/5,4111 76.788 

... 5 .... 7112 4!1.97' 51.240 ,..,... 53.710 ."... 56.311 " .... 5I.8SI 1!IL124 61.394 ...... 63.933 

.... 39.94' 41.DSt ""63 43.2'l2 44.384 45.494 4I5.SI'I 41.115 48828 49.938 'LO!O "'159 53.%1' ..... , S5.493 

... , 32.2115 33.337 34.4'6 "".., ,..". ,..6'" 3&.7112 39.828 40934 ....". ... ,.. 440322 ...... ....... 47Jl114 

.... 28.329 29247 30.'64 " .... 32JIXl 32.930 33JlJl9 ...." "" ... 56.1'" 38.667 ...... 

... , ""'43 2S.846 ...,., 27.251 28.0l5Il 28.B82 29.69' ""'''' 3L325 32,135 
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ANLAGE n E. SONDBRANPASSUNGBN FIlR KLBINERUlII!GlIHALTBR 

Änderungen im PemdOJlll8Dpassmtgs'ljstem 

D. KoIlFFJZlBNTEN FIlR DEN LBBENSHAI:rUNOS
KOSTBNAUSGLIlICH 

Absatz 6 b) v) ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Ob) v) Der anwendbare Koeffizient fflr den LebenshaIbmgs
kostenausgleich ergibt sich schließlich l1li8 den nach
stehenden Thbellen. wobei das Ergebnis erforderli
chenfalls durch Interpolation zwischen den Koeffi
zienten errechnet wird. die fflr den nächsthöheren 
beziehungsweise näcbstniedrigeren Wert in der 
anwendbaren ThbelIe gelten: 

Lelstzmgen hol Beend/grmg den D_ oder hn Folie den 
7bdes In AusiIhnng einer _ TIttIgkeit 1IDr dem 1. JuIll995 und 
lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_geralB 122 
122 
128 
134 
141 
148 
ISS 
162 
171 
IBO oder mehr 

o 
3 
7 
12 
17 
22 
28 
34 
40 
46 

Lelstzmgen hol BeendIgung den Dlenme_ oder hn Folie den 
7bdes InAusilhnng eIner_ TIttIgkeitam oder nach dem 1. Jull 
1995 und lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_ zwischen dem Mittelwert KtJeffIdent.f/lr den 
der Bezilge am DUmstoIt und hn I.ebenshalttmgskostenausgleich 

Rulrestandslond (InPrountl 

_ger aIB lOS 0 
lOS 3 
110 8 
116 14 
122 19 
128 2S 
134 31 
141 38 
148 4S 
ISS 52 
163 60 
171 68 
IBO 76 
189 85 
198 94 
208 oder mehr 104" 

Absatz 7 ist durch folgenden Wortlaut ZU ersetzen: 

"7. Liegt der Normaljahressatz eines Ruhegeha\ts oder 
einer InvaIiditJltsrente aufgnmd der Satzung des Fonds vor 
einer Umwandlung in einen Kapitalbetrag unter dem 001-
larh6cbstbetrag in der anwendbaren nachstehenden ThbeIle. 
wird eine Sonderanpassung des Ruhegehalt.II wie folgt VOI'

genommen: 

Son4snmpassrmg 
(InPrountl 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt 1IDr dem 1. Aprlll993 
4.000 0 
3.800 3 
3.600 7 
3.400 12 
3.200 17 
3.000 22 
2.800 28 
2.600 34 
2.400 40 
2.200 oder weniger 46 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt "'" oder nach dem 1. Aprlll993 bis zum 
1. JuIll995 

6.SOO 0 
6.250 3 
6.000 6 
5.750 9 
S.SOO 12 
S.2S0 15 
5.000 18 
4.7S0 21 
4.soo 2S 
4.2SO 28 
4.000 31 
3.750 34 
3.soo 37 
3.250 40 
3.000 43 
2.750 oder weniger 46 

Bel A1Jsscbe1den aus dem DIenst am oder nach dem 1. JuH 1995 
6.SOO 0 
6.2SO 3 
6.000 7 
5.750 12 
5.soo 17 
S.2S0 22 
5.000 
4.750 
4.soo 
4.2S0 
4.000 
3.750 
3.soo 
3.250 
3.000 
2.750 odor weniger 

28 
34 
40 
52 
60 
68 
76 
8S 
94 

104" 



VB. 'ResoJntlonen - FDnfter Aussdm8 

L ZAHLuNG DES RtJIIEGBHAll'S 

Absatz 23 ist durch fo1genden Wortlaut zu ersetzen: 

"23. Hat ein Leistungsberechtigter seinen Wobnsitz in 
einem anderen Land als den Vereinigten Staaten, errechnet 
sich der Betrag der je Monat zu zahlenden regeImllßigen 
I.eistoug wie folgt 

Der Zlml!cbst nach Absatz 5 a) ermittelte und sodann nach 
Abschnitt H angepaßte Dollarbe1rag wird zum Gegenwert in 
OrtswIihrung umgem:hoet, wobei der Wechselkurs zur 
Anwendung kommt, der in dem Monat vor dem Quarta1 der 
Zahlung in Kraft war. Der sich daraus ergebende Betrag wird 
mit dem Betrag in OrIswIIhnmg verg1lchen, der zunächst nach 
Absatz 5 b) enoittelt und sodann nach Abschoitt H angepaßt 
wurde. Abgesehen von den in Absatz 2S vorgesehenen Fällen 
hat der Leistungsberechtigte bis zum nlichsten Quarta1 An
spruch auf den höheren der folgenden BetrIlge: des Betrages in 
Ortswährung oder des Gegenwerts des Do11arbetrags in 
OnswiIhnmg, bis zu folgenden HöchsIbeIr1lgen; a) 120 Prozent 
des Betrags in OrtswIihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendigung des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AusObung einer dienstlichen Tätigkeit vor dem 1. Juli 1995 
und andere sich daraus ableitende Leistungen; b) 110 Prozent 
des Betrages in OrIswlihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendi8lmg des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AlISÜbung einer dienstlichen Tätigkeit am oder nach dem 
1. Juli 1995 und andere sich daraus ableitende Leistungen." 

<W1Z25. FimmzIenmg der Beobaclttertruppe der VereInten 
NatioDen ftIr die 1hIppenentflechtong 

Die Generalvenammbmg, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs lIber 
die Finanzierung der Beobac!Jtertrup der Vereinten Nationen 
fIIr die 'Ihlppenentflec73 und des entspttrehenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die BeobachtedlUppe der 
Veteinten Nationen fIIr die 'li:uppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen 
der Rat das Mandat der Truppe ver1llngert hat, zuletzt Resolu
tion 962 (1994) vom 29. Novembet 1994, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. Novembet 1974 übet die Fmanziemng der Notstands
streitkriIfte der Veteinten Nationen und der Beobachterttuppe 
der Vereinten Nationen fIIr die 'fiuppenentflechtung sowie auf 
ihte danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 481253 vorn 26. Mai 1994. 

erneut erkIiJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachle.tbUppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecht1mg um Ausgaben der OrganisatIon handelt, die gemlIß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitg1iedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte frDheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckong der Ausgaben fIIr die Beobachterttuppe der 

" A/49/553. 
,. _ A/491785 und KlIrr.\. 

Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung ein anderes 
Vetfabren anzuwenden ist als zur Deckong der Ausgaben des 
otdentlichen Haushalts der Veteinten Nationen, 

unter BerIlt:ksichtlgung der '1ltIsache, daß die wirlBcbaft1ich 
weitet entwickelten Uinder zur LeistoDg verhl1tnism1Big 
grilßeret Beitrilge in der Lage sind und daß die wirlBcbaft1ich 
weniget entwickelten Uinder in relativ begtenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Ge
nemlversmnmhmg vom 27 • Juni 1963 etgebenden besonderen 
Verantwottung der Staaten, die ständige Mitgliedet des 
Sichetheitsrats sind, fIIr die Fmanziemng solcher Eirslifu, 

eingedenk dessen, daß es unerläBlich ist, die Beobach
tetIt'I!ppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, damit sie 
ihten Aufgaben gemlIß den entsptechenden Resolutionen des 
Sichetheitsrats nachkonunen kann, 

besorgt darIlbet, daß die Überscbußsalden auf dem Ver
wabtkonto fIIr die Beobachterttuppe der Veteinten Nationen 
fIIr die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe herangezogen wutden, um den Rinnabmenansfa11 in
folge der Nichtzablung oder verspäteten Zahlung von Beitrii.
gen durch die Mitgliedstaateu auszugleichen, 

1. gibt Ihmr tIej'en Besorgnis Ausdruck lIber den Stand 
der Beitriige fDr·die Beobachterttuppe der Vereinten Nationen 
fDr die Truppenentflechtung per 30. Novembet 1994, JI8IJ1CIlto. 
lich die ausstehenden Beiträge in Höhe von 65,9 Mil1ionen 
US-Dollar, und fotdert alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf. 
aUes zu tun, um die Zahlung ihtet ausstehenden veran1agten 
BeitrlIge sicherzustellen; 

2. gibt ihtrIr Besorgnis Ausdruck lIber die nacbteiligen 
Auswitkungen, welche die Verschlechtetong der Finanzlage 
insofern auf die Kostenerstattung an die buppenStellenden 
Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Belastung auferlegt 
und die weitete Bereitstellung von Soldaten fIIr die Be
obachle.tbuppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecbtung gefiIhrdet; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

4. enucht den Genera1sektetllr, aUes Brforderliche zu 
veranlassen, um sicberzuste1len, daß die Beobachterttuppe der 
Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechbmg so effizient 
und sparsam wie möglicb verwaltet wird; 

5. beschließt, fIIr den Einsatz der Beobachle.tbuppe 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis einschließlich 
3D. Novembet 1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtet
trappe der Vereinten Nationen fIIr die Truppeneutflechtung 
den gemlIß Ziffer 18 der Resolution 481253 genehmigten und 
antei1mllB!g aufgeteilten Betrag von 16.080.000 Do11ar btutto 
(15.594.000 Dollar netto) beteitzuste1len; 

6. beschließt 1lI4fJerdem, fIIr den Zeitraum vorn 1. De
zember 1994 bis 31. Mai 1995 auf dem Sonderkonto den 
Betrag von 16.065.500 Dollar btutto (15.566.000 Dollar netto) 
beteitzustellen, worin der von der Generalvenwnmlung in 
ihtem Beschluß 49/413 vom 8. Dezembet 1994 genebmigte 




